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Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Bearbeitung von Flugpassagierdaten zur
Bekämpfung von terroristischen und anderen schweren Straftaten
(Flugpassagierdatengesetz, FPG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Besten Dank für die Einladung zur oben erwähnten Vernehmlassung. Der Schweizerische
Gewerkschaftsbund (SGB) nimmt in enger Absprache mit seinen Verbänden aus der Flugindustrie
wie folgt Stellung.

Bei der Buchung eines Fluges werden durch die Airlines Informationen der einzelnen
Passagierinnen und Passagiere in je einem Fluggastdatensatz (sogenannter Passenger Name
Record, kurz PNR) zusammengefasst – auch in der Schweiz. Bei Flügen in ein Land, das PNR
nutzt, sind Luftverkehrsunternehmen heute verpflichtet, den dortigen Behörden die
Flugpassagierdaten zur Verfügung zu stellen. Fluggesellschaften, die von der Schweiz aus starten
und in der EU, in den USA oder in Kanada landen, müssen diese Daten an die Behörden der
Zieldestination bereits heute weitergeben.

Weltweit haben 62 Länder – darunter alle EU-Staaten – Stellen eingerichtet, die diese
Informationen über Flugpassagiere für die Bekämpfung von schwerer Kriminalität und Terrorismus
auswerten. Die Schweiz selber muss die Daten zwar sammeln, kann diese aber nicht
nutzen/auswerten, weil derzeit eine entsprechende Rechtsgrundlage fehlt. Damit riskiert sie, dass
Personen, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen, unerkannt in die Schweiz und
in den Schengen-Raum gelangen können und insbesondere die Sicherheit der Schweizer
Flugindustrie und seines Personals gefährdet.

Hier soll das vorliegende FPG Abhilfe und eine Rechtsgrundalge schaffen. Der Schutz der Daten
und Persönlichkeitsrechte der Flugpassagiere ist dabei durch das FPG gewährleistet: Einzig das
Personal der Zentralstelle PIU darf zur Erfüllung der Aufgaben auf die Flugpassagierdaten
zugreifen. Gleichzeitig wird so der Schutz für das Flugpersonal (endlich) erhöht und auch eine
Kompatibilität mit dem (EU-)Ausland hergestellt.

Der SGB begrüsst deshalb die Einführung der vorliegenden Revision vollumfänglich.

Bern, 14. Juli 2022
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Wir danken Ihnen herzlich für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND

Pierre-Yves Maillard Luca Cirigliano
Präsident Zentralsekretär


